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Herrn
████ ██████
█████████████████████████ 

Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg
Telefon 
Telefax -

Aktenzeichen ██████

14  .11.2018

Antrag   auf   Informationszugang   nach   dem   Hamburgischen   Transparenzgesetz 
(HmbTG) vom 02.11.2018 an die Polizei Hamburg

Sehr geehrter Herr ██████ ,

vielen  Dank für Ihren  Antrag  auf Informationszugang zum Thema „ Betäubungsmittelver-
käufe  sowie  Betäubungsmittelkonsum  von  Schülern  in  öffentlichen  Schulen  ab  2010“
nach dem HmbTG, der am 05.1 1.2018bei der Polizei Hamburg, Leitungsstab, eingegan-
gen ist.

Ihr  Antrag  fällt  in  den  Zuständigkeitsbereich des  Landeskriminalamtes  Hamburg,  Fach-
stab 21 und ist diesem zur Bearbeitung und Beantwortung zugeleitet worden. 

Die  beantragten  Informationen  liegen  der  Polizei Hamburg  nicht  vor,  dadie  von  Ihnen 
erfragten „Zahlen zum illegalen Verkauf sowie Konsum von Betäubungsmitteln mit Bete i-
ligung  von  Schülern  in  öffentlichen  Schulen“  in  der  Polizeilichen  Kriminalstatistik  (PKS) 
nicht gesondert erfasst werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Landeskriminalamt Hamburg, Fachstab 21


